
Land setzt Verbesserungen bei der
Abrechnung der NRW-Soforthilfe
durch und nimmt das
Rückmeldeverfahren zum Herbst
wieder auf
19. August 2020

Minister Pinkwart: Geänderte Abrechnungsmöglichkeiten sind eine gute
Nachricht für die Unternehmen im Land

Nordrhein-Westfalen hat sich beim Bund erfolgreich für verbesserte
Abrechnungsmöglichkeiten bei der NRW-Soforthilfe 2020 eingesetzt. Das
hat Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart mitgeteilt.

Coronavirus (COVID-19), NRW-Soforthilfe 2020

Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie teilt mit:

Nordrhein-Westfalen hat sich beim Bund erfolgreich für verbesserte
Abrechnungsmöglichkeiten bei der NRW-Soforthilfe 2020 eingesetzt. Das hat
Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart mitgeteilt. Die
Verbesserungen betreffen unter anderem Personalkosten, Stundungen und die
Anrechnung zeitversetzter Zahlungseingänge. Unternehmen, Kammern und
Verbände hatten Teile der Abrechnungsvorgaben des Bundes kritisiert.
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https://www.land.nrw/de/tags/coronavirus-covid-19
https://www.land.nrw/de/tags/nrw-soforthilfe-2020


Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart: „Mit der NRW-
Soforthilfe 2020 haben wir mehr als 430.000 Unternehmen schnell und
unbürokratisch geholfen. Von Anfang an haben wir die Anregungen der
Antragsteller ernstgenommen und uns für Verbesserungen eingesetzt. Dass nun
auch insbesondere Personalkosten und gestundete Zahlungen bei der
Abrechnung berücksichtigt werden können, ist eine spürbare Verbesserung für
viele Soforthilfeempfänger.“
 
Insgesamt wurden über die NRW-Soforthilfe 4,5 Milliarden Euro Zuschüsse
ausgezahlt. Mit dem Ende des Antragszeitraums Anfang Juli hat das Land gemäß
den Bundesvorgaben das angekündigte Abrechnungsverfahren gestartet und
bislang rund 100.000 Hilfeempfänger um Rückmeldung ihres tatsächlichen
Liquiditätsengpasses gebeten. Dabei haben sich einige der
Abrechnungsvorgaben des Bundes als problematisch für die Unternehmen
erwiesen.
 
Diese Punkte hatte Nordrhein-Westfalen daher dem Bund mitgeteilt und das
Rückmeldeverfahren Mitte Juli zunächst angehalten. Nach den nun erzielten
Verbesserungen wird das Rückmeldeverfahren noch vor den Herbstferien wieder
aufgenommen. Die Rückmelde-Frist ist einheitlich auf den 30. November 2020
verlängert. Eventuelle Rückzahlungen auf das in der E-Mail angegebene Konto
der zuständigen Bezirksregierung müssen bis zum 31. März 2021 erfolgen.
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